
Satzung

Auf geht´s
Der  05er  FAN-Club

Gründung  1.  August  2003

§ 1 Name  und Sitz

1. Der  Verein  führt  den  Namen:  Auf  geht´s  – Der  05er  FAN- Club  – 

2. Er  hat  seinen  Sitz  und  seine  Verwal tung  in  Weiler  bei  Bingen

3. Er  soll  in  das  Vereinsregis te r  in  Bingen  einget ragen  werden

§ 2 Zweck  des  Vereins

1. Zweck  des  Vereins  ist  die  Förderung  der  Fans  des  1.  FSV  
Mainz  05.  Dieser  Zweck  wird  verwirk l i ch t  durch  ideel le  
mater ie l le  Unters tü tzung  der  Vereinsmi tg l ieder  (sowie  durch  
Veransta l tungen)

2. Mit te l  zur  Erreichung  des  Zweckes  sind  insbesondere:

• Jährl iche  Mitg l iedsbei t räge,  deren  Höhe  durch  den  
Vorstand            festge leg t  wird.    

    
• Einmal ige  Aufnahmegebühr,  deren  Höhe  durch  den  

Vorstand  festgeleg t  wird

• Freiwi l l ige  Spenden

• Erlöse  aus  Veransta l tungen



3. Der  Verein  ist  selbst los  tät ig  und  verfolg t  nicht  in  erster  Linie  
eigenwi r t schaf t l i che  Zwecke

4. Mit te l  des  Vereins  dürfen  nur  satzungsmäßigen  Zwecken  
verwende t  werden.  Die  Mitgl ieder  erhal ten  keine  
Zuwendungen  aus  Mit te ln  des  Vereins.

5. Es  darf  keine  Person  durch  Ausgaben  die  den  Zwecken  des  
Vereins  finden  oder  durch  unverhäl tn ismäßig  hohe  
Vergütungen  begünst ig t  werden.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Die  Aufnahme  als  Mitg l ied  erfolg t  durch  eine  schri f t l i che  
Beitr i t t serk lä rung  an  den  Vorstand,  der  über  die  Aufnahme  
entscheide t .  Im  Fall  der  Ablehnung  besteht  die  Möglichke i t ,  die  
Mitg l iederversammlung  einzurufen,  die  dann  endgül t ig  
entscheide t .
Die  Mitg l iedschaf t  tr i t t  mit  dem  Tag  der  Ertei lung  bzw.  
angegebenen  Eintr i t t sda tum  in  Kraf t.
Der  Mitgl iedsbei t rag  ist  für  den  folgenden  Zeit raum  
entsprechend  zu  entr ich ten.

2. Es  wird  von  den  Mitgl iedern  ein  Jahresbei t rag  erhoben.  Die  
Höhe  des  Beitrags  beschl ießt  der  Vorstand.  Der  Beitrag  wird  
bis  spätes tens  am  letzten  des  1.  Quartals  eingezogen.  Eine  
Mitg l iedschaf t  tr i t t  nur  in  Verbindung  einer  
Einzugsermäch t igung  in  Kraf t.  Die  einmal ige  Aufnahmegebühr  
wird  bei  der  1.  Abbuchung  mit  eingezogen.

3. Die  Mitg l iedschaf t  erlisch t  durch:

• Tod

• Schrif t l i che  Austr i t t serk lä rung  gegenüber  dem  
Vorstand.  Der  Austr i t t  kann  mit  vierwöch iger  
Kündigungsfr is t  zum  Schluss  eines  Kalender jahres  
erfolgen



• Ausschluss  sei tens  des  Vorstanden,  wenn  das  Mitg l ied

1. den  Jahresbei t rag  nach  einer  schri f t l i chen  
Mahnung  bis  zum  Ende  des  2.  Quartals  nicht  
bezahl t  hat.  Der  Mitgl iedsaussch luss  entbinde t  
nicht  von  der  Zahlungspf l i ch t  der  noch  offenen  
Beiträge!

2. gegen  die  Vereinsin teressen  verstößt

Bei  Ausschluss  kann  sich  das  ausgeschlossene  Mitgl ied  an  die  
Mitg l iederversammlung  wenden,  die  über  den  endgül t igen  
Ausschluss  entscheide t .

§ 4 Organe  des  Vereins

1.  Organe  des  Vereins  sind:

• Der  Vorstand  (§  5 der  Satzung)

• Die  Mitg l iederversammlung  (§  6 – 8 der  Satzung)

§ 5 Der  Vorstand

1. Der  Vorstand  (§  26  BGB)  besteh t  aus:

• Dem  1.  Vorsi tzendem
• Dem  2.  Vorsi tzendem
• Dem  Schri f t führer
• Dem  Kassenwar t
• Dem  1.  Beisi tzer  

Zusätzl ich  besteht  der  Vorstand  aus:

• Dem  stel lver t re tenden  Schri f t führer
• Dem  stel lver t re tenden  Kassenwar t



2. Der  Vorstand  wird  gerich t l i ch  durch  zwei  Personen  des  
Vorstandes  gemeinsam  vertre ten,  darunter  der  1.  und  der  2.  
Vorsi tzende
Im  Innenverhäl tn is  wird  jedoch  best immt ,  dass  der  2.  
Vorsi tzende  von  seinem  Vertre tungsrech t  nur  Gebrauch  
machen  darf,  wenn  der  1.  Vorsi tzende  verhinder t  ist.

3. Die  laufende  Geschäf ts führung  des  Vereins  oblieg t  dem  
Vorstand.  Die  Amtszei t  der  einzelnen  Vorstandsmi tg l ieder  
beträg t  2  Jahre,  wobei  der  1.  Vorsi tzende,  der  Kassenwar t ,  der  
Beisi tzer,  sowie  der  stel lver t re tende  Schrif t führer  in  den  
geraden  Jahren  und  der  2.  Vorsi tzende,  der  Schri f t führer,  sowie  
der  stel lver t re tende  Kassenwar t  in  den  ungeraden  Jahren  in  
einer  Mitgl iederversammlung  zu  wählen  sind.  Der  Vorstand  
bleibt  bis  zu  den  ordnungsmäßigen  Neuwahlen  im  Amt.

4. Der  Vorstand  ist  beschlussfähig,  wenn  außer  dem  1.  oder  dem  
2.  Vorsi tzenden  wenigs tens  noch  2 wei tere  
Vorstandsmi tg l ieder  anwesend  sind.  Er  ist  bei  Bedarf  durch  
den  1.  Vorsi tzenden  einzuberufen.  Im  Übrigen  gil t  §  9  Nr.  1  + 2.  
der  Satzung.

5. Der  Schri f t führer  hat  bei  allen  Sitzungen  und  Versammlungen  
das  Vereinspro toko l l  zu  führen  und  zu  unterzeichnen  und  
erledig t  den  Schrif twechse l .

6. Der  Kassierer  obliegt  die  Durchführung  des  gesamten  
Rechnungswesens  des  Vereins.  Er  legt  in  der  
Mitg l iederversammlung  Rechenschaf t  über  seine  
Kassenverwa l tung  ab.

§ 6 Einberufung  der  Mitgliederversammlung

1. Die  ordent l i che  Mitgl iederversammlung  findet  jährl ich  stat t .  
Der  Termin  wird  den  Mitgl iedern  2 Wochen  vorher  unter  Angabe  
der  Tagesordnungspunk te  durch  den  1.  Vorsi tzenden,  bei  
dessen  Verhinderung  durch  den  2.  Vorsi tzenden  schri f t l i ch  
bekannt  gegeben.



§ 7 Zuständigkeiten  der  Mitgliederversammlung

Der  Mitgl iederversammlung  obliegt  insbesondere:

1. Die  Entgegennahme  des  Tätigke i tsber i ch tes  und  der  
Jahresrechnung

2. Die  Genehmigung  der  Jahresrechnung  und  die  Entlastung  des  
Vorstandes

3. Die  Wahl  der  Vorstandsmi tg l ieder

4. Die  Beschlussfassung  über  Änderung  der  Satzung  in  Auflösung  
des  Vereins

§ 8 Beschlussfähigkeit

1. Beschlussfäh ig  ist  jede  ordnungsgemäß  einberufene  
Mitg l iederversammlung

2. Zur  Beschlussfassung  über  eine  Satzungsänderung  oder  die  
Auflösung  des  Vereins  (§  41  BGB)  ist  die  Anwesenhei t  von  
einem  Vierte l  des  Mitgl ieder  des  Vereins  erforder l i ch.

3. Ist  eine  Mitgl iederversammlung  nach  Nr.  2  nicht  
beschlussfähig,  so  ist  vor  Ablauf  von  4 Wochen  seit  dem  
Versammlungs tag  eine  wei tere  Mitgl iederversammlung  mit  
derselben  Tagesordnung  einzuberufen.  Die  wei tere  
Versammlung  muss  spätes tens  2 Monate  nach  dem  1.  
Versammlungs tag  stat t f inden.

4. Die  neue  Versammlung  ist  ohne  Rücksich t  auf  die  Zahl  der  
anwesenden  Mitgl ieder  beschlussfäh ig.  Bei  
Satzungsänderungen  jedoch  nur,  falls  wenigs tens  1/5  der  
Mitg l ieder  anwesend  ist.



5. Die  Einladung  zu  der  wei teren  Versammlung  hat  einen  Hinweis  
auf  die  erleich ter te  Beschlussfäh igke i t  nach  Nr.  4  zu  
enthal ten.

§ 9 Beschlussfassung

1. Es  wird  durch  Handzeichen  abgest imm t .  Auf  Antrag  eines  
anwesenden  Mitgl iedes  ist  schri f t l i ch  und  geheim  
abzust immen.  Bei  Wahlen  ist  schri f t l i ch  und  geheim  
abzust immen,  es  sei  denn,  die  Mitgl iederversammlung  
beschl ießt  eine  andere  Art  der  Abst immung.

2. Bei  der  Beschlussfassung  entsche ide t  die  Mehrhei t  der  
anwesenden  Mitgl ieder.  Stimmengle i chhei t  gil t  als  Ablehnung.

3. Zu  einem  Beschluss,  der  eine  Änderung  der  Satzung  oder  die  
Auflösung  des  Vereins  enthäl t ,  ist  eine  Mehrhei t  von  ¾  der  
anwesenden  Mitgl ieder  erforder l i ch.

§ 10  Außerordentliche  Mitgliederversammlung

1. Eine  außerordent l i che  Mitgl iederversammlung  muss  einberufen  
werden,  wenn  1/3  der  Mitgl ieder  unter  Angabe  der  Gründe  den  
schri f t l i chen  Antrag  beim  Vorsi tzenden  stel len.

§ 11  Geschäftsführung

1. Das  Geschäf ts jahr  ist  das  Kalender jahr

2. Satzung  und  tatsäch l i che  Geschäf ts führung  müssen  im  
Einklang  stehen.

§ 12  Satzungsänderung  und Auflösung  des  Vereins

1. Eine  geplante  Änderung  der  Satzung  muss  als  
Tagesordnungspunk t  in  der  Einladung  zur  
Mitg l iederversammlung  bekannt  gemacht  werden.  Über  die  



Auflösung  des  Vereins  (§  41  BGB)  kann  nur  in  einer  eigens  mit  
dieser  Tagesordnung  einberufenen  Mitgl iederversammlung  
beschlossen  werden.

2. Eine  solche  Mitgl iederversammlung  ist  nur  dann  
beschlussfähig,  wenn  die  Voraussetzungen  nach  § 8 der  
Satzung  erfül l t  ist.

3. Ferner  ist  für  die  Rechtsgül t igke i t  solcher  Beschlüsse  eine  ¾  
Mehrhei t  der  anwesenden  Mitgl ieder  des  Vereins  erforder l i ch  
(§9  Nr.  3  der  Satzung)

4. Jede  Satzungsänderung  ist  dem  zuständigen  Finanzamt  durch  
Übersendung  der  geänder ten  Satzung  anzuzeigen.

§ 13  Vermögensanfall  bei  Auflösung

1. Bei  Auflösung  oder  Aufhebung  des  Vereins  oder  bei  Wegfall  des  
bisher igen  Zweckes  fäll t  das  Vermögen  an  den  Verein  des  1.  
FSV  Mainz  05.  Dieser  hat  das  Restvermögen  unmi t te lbar  und  
ausschl ießl i ch  für  die  Zwecke  und  Interessen  des  1.  FSV  Mainz  
05  zu  verwenden.


